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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Wie hoch waren in den Jahren 2010 bis 2018 die jährlichen 

und die kumulierten Ausgaben des Freistaates Sachsen für 

die Versorgung der Beamten, Richter und Mitglieder der 

Staatsregierung und ihrer Hinterbliebenen? (Bitte nach Jah­

ren aufgliedern.) 

Die Ausgaben ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 

Jahr Ausgaben 

2010 95.614.143 € 
2011 106.439.500 € 

2012 119.249.783 € 
2013 134.202.330 € 
2014 163.167.049€ 

2015 179.565.452 € 
2016 228.815.670 € 
2017 231.295.296 € 
2018 287.628.637 € 

Summe 1.545.977.859 € 
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Frage 2: Wie hoch waren in den Jahren 2010 bis 2018 die jährlichen und die 

kumulierten Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Beihilfen der 

Beamten, Richter und Mitglieder der Staatsregierung und ihrer Hinter­

bliebenen? (Bitte nach Jahren aufgliedern.) 

Vorbemerkung : 

Es wird im Hinblick auf das Thema der Kleinen Anfrage davon ausgegangen, dass die 

Ausgaben für die im Ruhestand befindlichen Beamten, Richter und Mitglieder der 

Staatsregierung und ihrer Hinterbliebenen gemeint sind. 

Die Ausgaben ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 

Jahr Ausgaben 

2010 15.586.430 € 
2011 17.941 .639 € 
2012 19.599.507 € 
2013 22.579.610 € 
2014 25.496.350 € 
2015 30.294.044 € 
2016 34.893.953 € 
2017 39.848.999 € 

2018 43.196.335 € 
Summe 249.436.866 € 

Frage 3: Wie hoch waren in den Jahren 2010 bis 2018 die jährlichen und die 

kumulierten Ausgaben des Freistaates Sachsen für Erstattungen von 

Versorgungsleistungen und Aufwendungen in Folge der Überführung 

von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen und den Zu­

satzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung ge­

mäß § 15 Abs. 2 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsge­

setzes (AAÜG)? (Bitte nach Jahren aufgliedern.) 
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Die Ausgaben ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 

Jahr Ausgaben 

2010 680.908.706 € 

2011 767.629.123 € 

2012 722.718.493 € 

2013 731.708.982 € 

2014 741.923.587 € 

2015 757.746.483 € 

2016 779.222.838 € 

2017 802.651.205 € 

2018 812.809.195€ 

Summen 6.797.318.613 € 
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Frage 4: Wie werden sich nach den aktuellen Projektionsrechnungen die jährli­

chen Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Versorgung der Be­

amten, Richter und Mitglieder der Staatsregierung und ihrer Hinter­

bliebenen bis 2030 jährlich voraussichtlich entwickeln? (Bitte nach 

Jahren aufgliedern.) 

Frage 5: Wie werden sich nach den aktuellen Projektionsrechnungen die jährli­

chen Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Beihilfen der Beam­

ten, Richter und Mitglieder der Staatsregierung und ihrer Hinterbliebe­

nen bis 2030 jährlich voraussichtlich entwickeln? (Bitte nach Jahren 

aufgliedern.) 

Zusammengefasste Antwort auf die Fragen 4 und 5: 

Vorbemerkung: 

Für 2019 wird die Höhe der Versorgungsausgaben zum 30.11 .2019 mitgeteilt. Zu die­

sem Zeitpunkt wurden die Versorgungsbezüge für Dezember bereits ausgezahlt. Die 

Ausgaben für Beihilfe sind die Prognose des Mittelabflusses zum Jahresende. 
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Im Hinblick auf das Thema der Kleinen Anfrage wird bei Frage 5 davon ausgegangen, 

dass die Ausgaben für die im Ruhestand befindlichen Beamten, Richter und Mitglieder 

der Staatsregierung und ihrer Hinterbliebenen gemeint sind. 

Die ausgewiesenen Ausgaben 2020 sind die auf der Grundlage der Ausgaben für 2019 

unter Berücksichtigung der Vorjahre prognostizierten Ausgaben. 

Für die Jahre 2021 bis 2023 werden die Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung 2019 

bis 2023 ausgewiesen. 

Die Ausgaben ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 

Jahr Versorgung Beihilfe 
2019 292.189. 703 € 52.000.000 € 

2020 333.400.000 € 61.000.000 € 
2021 365.700.600 € 69.500.200 € 
2022 403.250.700 € 76.900.200 € 
2023 442.900.600 € 84.700.300 € 

Summen 1.837.441.603 € 344.100. 700 € 

Für die Entwicklung der Versorgungs- und Beihilfeausgaben für Versorgungsempfän­

ger von 2024 bis 2030 existieren derzeit keine aktuellen Projektionen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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